
 

 

Gemeinde Rosendahl Rosendahl, den 28.11.2011 

 Der Bürgermeister 
 
 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. VIII/346 

öffentliche Sitzung 
 

 

 

Beratungsgang: 

Ver- und Entsorgungsausschuss 07.12.2011 

Rat 22.12.2011 

 
 

 

Betreff: 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und 

die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
 

 

FB/Az.: II/659.052 
 

 

Produkt: 31/12.003 Straßenreinigung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die der Sitzungsvorlage Nr. VIII/346 als Anlage I beigefügte 2. Änderungssatzung zur 
Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 
(Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Rosendahl wird beschlossen. 
Eine Ausfertigung ist dem Originalprotokoll als Anlage beizufügen. 
 
 
 

 

Sachverhalt: 
 
Durch die 1. Änderungssatzung der Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Ge-
meinde Rosendahl vom 19.12.2009 wurde der Gebührensatz in der Straßenreinigung mit 
Wirkung vom 01.01.2010 angehoben. Der Gebührensatz gem. § 6 Abs. 4 der Straßenrei-
nigungs- und Gebührensatzung beträgt danach für die Reinigung von Straßen mit 
überörtlicher Bedeutung 1,77 € je Meter anrechenbarer Frontmeterlänge. 
 
Für das Jahr 2012 wurde dieser Gebührensatz neu kalkuliert. Die Kalkulationsunterlagen 

sind dieser Vorlage als Anlage II beigefügt. Danach ergibt sich unter Einbeziehung der 
Unterdeckung aus 2010 ein kostendeckender Gebührensatz von 2,13 € / lfdm. 
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Gründe für die Gebührenerhöhung von 36 Cent/lfd. Frontmeterlänge = 20,4 %  sind 
 
1. die zum 01.01.2012 geltend gemachte Preisanpassung der Fa. Alba, Neuenkirchen, 

und 
2. die Berücksichtigung der Unterdeckung aus dem Jahr 2010 in Höhe von 3.012,08 € 

während im Vorjahr eine Unterdeckung aus 2009 in Höhe von lediglich 913,67 € be-
rücksichtigt werden musste.  

 
Ursächlich für die hohe Unterdeckung aus 2010 sind die gestiegenen Kosten für den Win-
terdienst, die etwa 27 Cent der Gebührenerhöhung ausmachen. Die restliche Gebühren-
steigerung von etwa 9 Cent entfallen auf die gestiegenen Unternehmerkosten 
 
Der Entwurf der 2. Änderungssatzung zur Satzung über die Straßenreinigung und die 

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren ist als Anlage I beigefügt. 
 
 
Im Auftrage: 
 
 
 
 
 

Berger 
Produktverantwortliche 

Isfort 
Fachbereichsleiter 

Niehues 
Bürgermeister 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I  - 2. Änderungssatzung 
Anlage II - Kalkulation 2012  
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